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Vernehmlassung „Änderungen des  Volksschulgesetzes, des Lehrer-
personalgesetzes und des Gesetzes über die Pädagogische Hoch-
schule“ 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der ZLV bedankt sich für die Einladung zur Vernehmlassung. Grundsätz-
lich begrüsst der ZLV die vorgenommenen Änderungen und Anpassungen. 
 
I Volksschulgesetz 
Zu § 5 Kindergartenstufe: 
Der ZLV unterstützt die Anpassung grundsätzlich. Vorzeitige Einschulung 
soll es dann nicht mehr geben. Zudem sind Kriterien zu formulieren, welche 
Reife ein Kind haben muss, um eingeschult zu werden. 
 
§64 Kosten der Sonderschulung 
Die Kosten werden hier auf die Gemeinden verschoben. Der ZLV befürch-
tet dadurch eine Ungleichheit der Gemeinden, da finanzkräftiger Gemein-
den mehr Mittel in Sonderschulung, Nachhilfe und die Auszeit stecken kön-
nen. Der ZLV wünscht sich eine klare Regelung über den Kanton. 
 
§ 57a,  §76 und 52a 
Diese Punkte werden vom ZLV explizit begrüsst.  
 
II Lehrerpersonalverordnung 
§24 Fachaufsicht, Freistellung, Beschäftigungsverbot 
 
Der ZLV begrüsst die Regelungen, mit den Ausführungen wird ein allfälli-
ges Verfahren klar und nach verbindlichen Regeln durchgeführt.  
 
Freundliche Grüsse 
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband 
 
 
 
Eliane Studer Kilchenmann 
Präsidentin Pädagogische Kommission 
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Winterthur 
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Lehrerinnen und Lehrer  
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Zürcher Kantonaler 

Handarbeitslehrerinnenverband 
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des Kantons Zürich 
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